
1 
 

 

1) Die Ellwanger Mühle ist/war  die 6. Mühle an der Eger seit ihrem Ursprung, 
Ortschaft WürttAufhausen.  
 

2) Sie gehörte sicher seit 1443, vermutlich schon viel früher, dem Kloster (gegründet 
anno 764) bzw. der Fürstpropstei Ellwangen; 1749 kommt Oett.-Wallerstein durch 
einen Tausch mit mehreren Untertanen in den Besitz dieser Mühle. 
 

3) Unter den aufgeführten Müllern taucht eine Reihe von Hopfenzitz-Müllern auf dieser 
Mühle auf, zweimal davon durch Einheirat (1670 und 1813). Georg H. zieht 1681 auf 
die Obere Schlägweidmühle, also aus der Grundherrschaft Ellwangen zur 
oettingischen Herrschaft. 
 

4) Neben der Getreidemühle wurde auch eine Sägmühle betrieben, bis 1920.  
 

5) Die Wasserräder  wurden oberschlächtig genutzt. 1920 (erst) erfolgte die letzte 
Umstellung zu einem Schlepprad. Der Typ Zuppinger kann es – sofern die Angabe bei 
Schmidt mit oberschlächtig stimmt – nicht gewesen sein, weil  dieser nur mittel- oder 
unterschlächtig arbeitet. 
 

6) Die Mühle brannte 1925 durch Brandstiftung (durch den damaligen Besitzer [?] 
Häußler) ab. Die Wasserkraft wurde weiterhin zur Stromerzeugung genutzt; 
Dieselmotoren genügten dazu nicht.  
 

7) Julius Herrgott übernahm 1937 nach dem Einbau von 2 Spiralturbinen (Ossberger) die 
Anlage und 1978 von ihm die UJAG. Geschah der völlige Abbruch auf Veranlassung 
der UJAG? 
 

8) Seit der Darstellung durch Hans Schmidt eine Quelle von 1758 (FÖWAH VI 68a. 3. S. 
1-4) aufgefunden: Besitzer bis 1749 war Johann Linse, der die Mühle nun an Anton 
Neher verkauft hat. Etwa 1735 hatten „Ellwangen und Baldern den Haarbau gelegt“.  
 

Die Teilgrafschaft Baldern hat sich hier allerdings ein Recht herausgenommen, 
das dem Landvogteiamt in Utzwingen, einer Institution der Gesamtgrafschaft, zustand  
und das auch energisch protestierte; denn ihm oblag u.a. die Aufsicht über sämtliche 
gräflich-fürstliche Mühlen. In der damaligen Zeit nahm sich die Landvogtei freilich – 
im Sinn der Territorialisierung – das Recht heraus, auch über Mühlen in Geistlicher 
Hand zu bestimmen. Die Klöster (und z.B. die Reichsstadt Nördlingen) protestierten 
gewöhnlich gegen solche landvogteiliche Maßnahmen lang und heftig. Die 
Landvogtei nahm „zur Erhaltung ihrer Gerechtsame“ den Abstich, also die Festlegung 
der Stauhöhe, vor. Das Landvogteiamt war eine Einrichtung der Gesamtgrafschaft, 
dem die Teilgrafschaft Baldern in Mühlensachen untergeordnet war!  

 Leider ist in dieser Quelle nicht der Typ der Mühle bezeichnet. Hans Schmidt 
schreibt, dass 1558 bis 1749/50 die Mühle in oettingischen Quellen erscheint, obwohl 
sie dem Grundherrn Ellwangen gehört hat. Sind evtl. immer schon Eingriffe 
Oettingens in die Belange diese Mühle üblich gewesen? 

 
9) Bearbeitung durch Dr. Josef Hopfenzitz 
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